
Klein- und Direktimporteure: CO2-Vollzug ab 2024

Überschreitet ein Personen- oder Lieferwagen eine bestimmte CO2-Zielvorgabe, ist vor der Erstzulassung eine 
Sanktion zu bezahlen*. Diese Sanktion wird nicht bei der Einfuhrverzollung erhoben, sondern nachträglich 
durch das Bundesamt für Energie BFE. Um den Prozess zu starten, müssen beim Bundesamt für Strassen 
ASTRA nach erfolgter Anmeldung zur Zollveranlagung die notwendigen Importdaten eingegeben werden. 

Weitere Informationen: CO2-Emissionsvorschriften

* Ausgenommen sind Fahrzeuge, die vor mehr als 12 Monaten vor der Zollanmeldung in der Schweiz im Ausland zugelassen worden sind. Auch ausgenommen sind 
Fahrzeuge, die vor mehr als 6 Monaten vor der Zollanmeldung in der Schweiz im Ausland zugelassen worden sind und einen Kilometerstand von über 5’000 km haben. 

Importeur meldet Fahrzeug zur 
Zollveranlagung an.

Der Importeur meldet dem 
ASTRA die benötigten Daten: 

www.astra.admin.ch/fahrzeugimport 

Importeur erledigt CO2-Vollzug auf der 
eGovernment UVEK-Plattform via BFE-Service 

«Antrag auf Bescheinigung».

ASTRA stellt die ASTRA-Bestätigung 
aus und informiert den Importeur über 

das weitere Vorgehen.

Fahrzeugzulassung beim 
kantonalen Strassenverkehrsamt 
entweder administrativ oder mit 

Prüftermin.

Importeur ASTRA BFE
17.02.2026
Bundesamt für Strassen ASTRA

ASTRA informiert den Importeur über das 
weitere Vorgehen.

https://www.astra.admin.ch/astra/de/home/fachleute/fahrzeuge/co2-emission.html
https://www.bfe.admin.ch/bfe/de/home/effizienz/mobilitaet/CO2-emissionsvorschriften-fuer-neufahrzeuge.html
https://www.bfe.admin.ch/bfe/de/home/effizienz/mobilitaet/CO2-emissionsvorschriften-fuer-neufahrzeuge.html
http://www.admin.ch/fahrzeugimport
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